
Können sowohl schriftliche als auch mündliche Hinweise abgegeben werden?

Ermöglicht der Meldekanal die Einhaltung der gesetzlichen Fristen für
Rückmeldungen an die Hinweisgebenden innerhalb von 7 Tagen und 3 Monaten?

Umfasst der Meldekanal alle beruflich mit Ihrem Unternehmen verbundenen
Personen, inklusive Ihrer Mitarbeiter sowie externer Geschäftspartner und deren
Angestellte?

Sind den möglichen Hinweisgebenden die Verfahrensweisen und Abläufe zur
Lösungsfindung klar und leicht zugänglich?

Gewährleistet die Lösung Anonymität und Vertraulichkeit für die
Hinweisgebenden und andere involvierte Personen, wie Beobachtende oder
Betroffene?

Werden die persönlichen Daten aller Beteiligten (Hinweisgebende, mutmaßliche
Täter und andere Personen) im System sicher aufbewahrt?

Ist der Ausschluss des Zugriffs unbefugter Dritter, wie beispielsweise Ihrer IT-
Abteilung, auf die Meldungen sichergestellt?

Erfüllt die Lösung alle Datenschutzanforderungen, einschließlich der
datenschutzkonformen Aufbewahrung und Löschung?

Ist die Lösung in der Lage, ein vollständiges, revisionssicheres Protokoll von
Meldungen und eingeleiteten Maßnahmen zu führen, um im Bedarfsfall über
stichhaltige Beweise zu verfügen?

Kann das System Hinweise, die aus persönlichen Gesprächen oder postalischen
Briefen stammen, verarbeiten?

Ist die Lösung zukunftsfähig und auch in einigen Jahren unter Berücksichtigung
der digitalen Transformation und sich verändernden Arbeitsprozesse nutzbar?

Checkliste zur Auswahl Ihres Hinweisgebersystems
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Alles mit “Ja” beantwortet?
Wunderbar! Dann sind Sie gut
aufgestellt. Bei nur einem
“Nein” ist ihre Meldestelle
noch nicht rechtskonform. 

Kontaktieren Sie uns
für eine einfache
Compliance-Lösung
Ihres Meldekanals.

Entspricht Ihr Meldekanal den Anforderungen des Hinweisgeber-
schutzgesetzes sowie den wesentlichen betrieblichen Kriterien?




